
 
Sportschule Schöneck 
Sepp-Herberger-Weg 2 
76227 Karlsruhe 

 

 

Vereinbarung 
 

über die Belegung der Sportschule Schöneck zwischen dem 
 

Badischen Fußballverband 
 

und 
    

VfB Knielingen / 
 

Michael Frank, Ferdinand-Keller-Straße 29, 76189 Karlsruhe 
 

 

1. Inhalt der Vereinbarung 
Aufenthalt in der Sportschule Schöneck für das Trainingswochenende der E-Junioren (Fußball) 
vom 21.11.2014 bis 23.11.2014  mit 20 Personen.  
 

2. Preisgestaltung 
Der Vollpensionspreis pro Tag beträgt: 

a) unter 15 Jahre     38,00 € pro Person 
b) über 15 Jahre und Erwachsene  43,00 € pro Person 

(Für die Alterseingruppierung ist der Aufenthaltsbeginn entscheidend) 
 

 Einzelzimmer-Zuschlag:  a) 13,00 €   und   b) 15,00 € 
 

Der Vollpensionspreis beinhaltet pro Tag (ab Zeitpunkt der Anreise):  

 Übernachtung in Doppel- oder Mehrbettzimmer 

 Frühstücksbüfett (7.45 h), Mittagessen (12 h), Abendessen (18 h) 

 Benutzung der Sportplätze, Sporthallen, Hallenbad und der Seminarräume nach Absprache 
 

Zusätzliche Nutzungen der Sportstätten und Seminarräume nach der letzten Mahlzeit werden gesondert 
berechnet. 
 

3. Ausfallgebühr 
a) Bei Absage der Maßnahme oder gemeldeter Reduzierung der vereinbarten Teilnehmerzahl wird eine 
Ausfall-Entschädigung fällig. Sie beträgt bei Mitteilung 

 bis 3 Monate vor Aufenthaltsbeginn    20 % des Tagessatzes 

 bis 6 Wochen vor Aufenthaltsbeginn   30 % des Tagessatzes 

 innerhalb von 6 Wochen vor Aufenthaltsbeginn  40 % des Tagessatzes 

 innerhalb von 2 Wochen vor Aufenthaltsbeginn  50 % des Tagessatzes 
 

b) Bei Minderbelegung bei der Anreise werden die Übernachtung während des gesamten Aufenthalts sowie 
die erste Mahlzeit berechnet. 
   

4. Hausordnung, Schäden 
Die Hausordnung sowie die Anweisungen sind zu beachten. Für verursachte Schäden sowie abhanden 
gekommene Gegenstände haftet der Träger der Maßnahme. 
Fremde Getränke in die Sportschule mitzubringen ist verboten. 
 

5. Lehrgangsprogramm und Teilnehmerliste 
Das Lehrgangsprogramm, die Teilnehmerliste (mit Geburtsdatum) sowie die Anmeldung von Geräten 
müssen der Sportschule bis spätestens drei Wochen vor Beginn der Maßnahme vorliegen. 
 

6. Bemerkungen 
Darüber hinaus existieren keine weiteren schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen. 
 
 

Badischer Fußballverband e.V.     VfB Knielingen   
Karlsruhe, den 21. August 2013     Michael Frank      
 
             
Uwe Breitschopf      Ort, Datum 
Leiter der Sportschule 

       ________________                                
Unterschrift / Vereinsstempel 


